Naturwissenschaftlicher Verein

zu Magdeburg e.V.

gegründet 1869

Förderverein des Museums für Naturkunde Magdeburg

Satzung

§ 1
Name, Sitz, Gerichtsstand, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Naturwissenschaftlicher Verein zu Magdeburg e.V.“. Der Sitz ist Magdeburg. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen.

(2) Der Gerichtsstand ist Magdeburg, der Erfüllungsort ist Magdeburg.

(3) Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr.
§ 2

Ziele und Aufgaben des Vereins

(1)
Der Verein fördert und unterstützt die kulturelle und wissenschaftliche Arbeit des Museumss für Naturkunde Magdeburg.

(2)
Das Vereinsziel wird insbesondere erreicht durch


a) die Förderung der wissenschaftlichen Arbeit am Museum


b) die Förderung und Weiterentwicklung der Ausstellungs-, Sammlungs- und Präparationstätigkeit


 des Museums


c) die Förderung und Unterstützung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit, der Museumspädagogik,


sowie der naturwissenschaftlichen Bildungstätigkeit.


 d) die Förderung der Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen und anderer Veröffentlichungen.

(3)
 Der Zweck wird verfolgt durch fachliche Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, sowie materiell


 über die Beiträge der Mitglieder, das Sammeln von Spenden sowie auf andere geeignete Weise.

§ 3

Gemeinnützigkeit

(1)
 Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des


 Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2)
 Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Interessen.


 Soweit eigenwirtschaftliche Tätigkeiten entfaltet werden, sind diese von untergeordneter


 Bedeutung, und entsprechen den Satzungszwecken, für welche auch die Erlöse aus diesen 


 Tätigkeiten verwandt werden.

(3)
 Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Mitglieder


 dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.


 Bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins erhalten sie nicht mehr als ihre eingezahlten


 Darlehen inkl. der vereinbarten Zinsen und den Wert ihrer geliehenen Sacheinlagen zurück. Auf


 Beiträge und Spenden besteht kein Anspruch auf Rückzahlung.

(4)
 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch


 unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Arbeit der Vorstandsmitglieder und


 der Geschäftsführung erfolgt ehrenamtlich. Aufwendungen, insbesondere Telefon-, Porto- oder


 Reisekosten, können erstattet werden.

(5)
 Überschüsse aus Rechnungsabschlüssen für ein Geschäftsjahr werden auf das folgende Jahr


 übertragen.

§ 4

Mitgliedschaft
(1)
Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, welche die Ziele des Vereins

anerkennt und unterstützt und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist. Bei Minderjährigen ist das 


Einverständnis der Erziehungsberechtigten notwendig. Auf Antrag sind auch die Lebenspartner und


minderjährigen Kinder in die Mitgliedschaft eingeschlossen (Verbundmitgliedschaft).

(2)
 Fördermitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden.

(3)
 Die ordentliche Mitgliedschaft und die Fördermitgliedschaft wird auf schriftlichen Antrag durch


Entscheidung des Vorstandes verliehen.

(4)
 Die Ernennung zum Ehrenmitglied oder zum Ehrenvorsitzenden bedarf der Mehrheit von 75%


der in der Mitgliederversammlung abgegebenen Stimmen. Diese sind zur Zahlung von Beiträgen


nicht verpflichtet, haben aber die Rechte von Mitgliedern.

(5)
 Persönlichkeiten, die durch Verdienste oder besondere Kompetenz in den Naturwissenschaften


ausgezeichnet sind und Interesse an einer Zusammenarbeit haben oder an deren Mitarbeit der


Verein interessiert ist, werden als korrespondierende Mitglieder geführt.

(6)
 Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod der natürlichen Person oder durch Verlust ihrer bürgerlichen


Ehrenrechte bzw. durch Auflösung der juristischen Person, durch schriftliche Austrittserklärung


spätestens drei Monate vor Schluß des Kalenderjahres oder durch Ausschluß.

(7)
 Ein Mitglied kann durch Beschluß des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es durch sein


Verhalten Arbeit und Ansehen des Vereines gefährdet. Vor dem Beschluß ist dem Mitglied


Gelegenheit zur eigenen Stellungnahme zu geben. Gegen den Beschluß des Vorstandes ist der


Einspruch an die Mitgliederversammlung möglich, die dann mit drei Viertel Mehrheit der 


anwesenden Mitglieder und Stimmberechtigten über den Ausschluß entscheidet.

(8)
 Die Mitgliedschaft und die Fördermitgliedschaft können erlöschen, wenn das Mitglied bzw.


Fördermitglied mit der Zahlung des Jahresbeitrages über ein Jahr in Verzug geraten ist und auch


6 Wochen nach erfolgter Mahnung nicht bezahlt hat.

§ 5
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)  Mitglieder und Fördermitglieder zahlen einen Mindestjahresbeitrag der von der Mitgliederversammlung festgelegt wird. Über Ermäßigungen (Härtefälle) entscheidet der Vorstand auf Antrag.

(2)
 Alle ordentlichen Mitglieder haben die Pflicht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, den Verein bei der


Verwirklichung seiner Ziele zu fördern und Schaden von ihm abzuwenden. Volljährige ordentliche


Mitglieder haben aktives und passives Wahlrecht. Angeschlossene Familienmitglieder (Verbund-


Mitglieder) haben dieses Recht nicht. Sie können es jedoch durch Antrag auf eigene ordentliche 


Mitgliedschaft erlangen. Ordentliche Mitglieder haben das Recht, zur Mitgliederversammlung


auch Anträge zu stellen. 

(3)
 Alle Mitglieder erhalten alle Einladungen und Mitteilungen zu Veranstaltungen des Vereins


und des Museums.

(4)
 Naturwissenschaftliche Interessengruppen der Mitglieder sind erwünscht und vom Verein


zu fördern.

§ 6

Organe des Vereins

(1)
 Organe des Vereins sind:


(a) Die Mitgliederversammlung


(b) Der Vorstand


(c) Der Beirat

§ 7

Mitgliederversammlung

(1)
 Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben und Rechte:


(a) Entgegennahme des Jahresberichts, der Jahresrechnung und des Kassenprüfungsberichts,


(b) Entlastung des Vorstandes,


(c) Wahl der Vorstandsmitglieder,


(d) Abwahl des Vorstandes oder eines seiner Mitglieder (auch während einer Wahlperiode),



aber nur, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,


(e) Wahl von 2 Kassenprüfern. Ihre Amtsdauer beträgt 4 Jahre.


(f) Festlegung des Mitgliedsbeitrages,


(g) Berufungsentscheidung bei Mitgliederausschlüssen,


(h) Entscheidungen nach §4, Abs.4 und §4, Abs.7,


(i) Entscheidungen über Satzungsänderungen,


(j) Entscheidung über Sachanträge,


(k) Entscheidung über die Vereinsauflösung (mindestens 75% der stimmberechtigten Mitglieder).
(2)
 Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich, spätestens bis zum Ende des 2. Quartals


des folgenden Jahres, durch den Vorstand einzuberufen. Außerdem hat er zur Mitgliederversamm-


lung einzuladen, wenn mindestens 1/3 der ordentlichen Mitglieder dies schriftlich beantragen.

(3)
 Die Einladungsfrist beträgt 4 Wochen. Mit der Einladung ist die Tagesordnung einschließlich der eingereichten Anträge zu versenden. Über eine beabsichtigte Satzungsänderung sind die Mitglieder mindestens 6 Wochen vor dem Versammlungstermin zu informieren.

(4)
 Anträge sind spätestens 6 Wochen vor dem Versammlungstermin dem Vorstand schriftlich


einzureichen, anderenfalls brauchen sie nicht zugelassen zu werden.

(5)
 Beschlüsse über Satzungsänderungen des Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln


der erschienenen Mitglieder.

(6)
 Eine Vertretung durch schriftliche Stimmübertragung auf ein stimmberechtigtes Mitglied


ist möglich.

(7)
 Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist – mit Ausnahme des Falles einer


beabsichtigten Auflösung des Vereins – ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder


beschlußfähig.

(8)
 Beschlüsse werden im allgemeinen mit einfacher Mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit 


entscheidet die Stimme des Versammlungsvorsitzenden. Enthaltungen werden nicht gezählt.


Beschlüsse werden in offener Abstimmung gefaßt, sofern nicht ein Mitglied geheime Abstimmung 


beantragt. Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme.

(9)
 Über jede Versammlung ist ein Protokoll zu führen, in dem die Anzahl der erschienenen Mitglider, 


die Tagesordnung, Abstimmungsergebnisse und die gefaßten Beschlüsse niedergelegt sind. Das


Protokoll ist durch den Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen.

§ 8

Vorstand

(1)
 Der Vorstand besteht aus


(a) dem/ der 1.Vorsitzenden,


(b) dem/ der 2.Vorsitzenden,


(c) dem/ der Schatzmeister/in,


(d) bis zu sechs weiteren Beisitzer/rinnen.

(2)
 Die Aufgaben des Vorstandes sind


(a) die satzungsgemäße Führung des Vereins,


(b) die Entscheidung über die Beschaffung und Verwendung der Mittel des Vereins,


(c) die Vertretung des Vereins nach außen,


(d) die Umsetzung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

(3)
 Der Vorstand bestimmt aus seinen Reihen einen Schriftführer.

(4)
 Die Vorstandsmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren


gewählt und bleiben bis zur gültigen Wahl eines Nachfolgers im Amt.

(5)
 Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(6)
 Um Interessenkonflikte zu vermeiden, sind die Mitarbeiter des Museums für Naturkunde nicht

 in den Vorstand wählbar.

(7)
 Zu den Vorstandssitzungen können Mitarbeiter des Museums für Naturkunde eingeladen werden.


Sie nehmen beratend teil. Ebenso kann sich der Vorstand weitere Personen als Berater in seine 


Sitzungen einladen.

(8)
 Der Vorstand kann einen Geschäftsführer bestellen. Dieser kann Vertretungsbefugnis nach §26 


BGB erhalten, aber den Verein nur bis zu einer Summe von 500 Euro verpflichten. Rechte und 


Pflichten müssen dann in der Geschäftsordnung geregelt sein. Ist der Geschäftsführer Mitarbeiter 


des Museums, kann er an den Vorstandssitzungen nur mit beratender Stimme teilnehmen.

(9)
 Vertreter des Vereins im Sinne des §26 BGB sind der/die 1.Vorsitzende, der/die 2.Vorsitzende und


der/die Schatzmeister/in. Sie zeichnen jeweils zu zweit.

(10)
 Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme  


des/der 1.Vorsitzenden und bei Abwesenheit des/der 2.Vorsitzenden.

§ 9

Beirat

(1)
 Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu beraten und die 


Erreichung der Vereinszwecke zu fördern.

(2)
 Die Beiratsmitglieder werden vom Vorstand berufen und ihre Anzahl nach zweckmäßigem


Ermessen festgelegt.

§ 10

Auflösung des Vereins

(1)
 Der Antrag auf Auflösung des Vereins kann nur von einem Vorstandsmitglied gestellt werden. 


Hierzu muß eine eigene Mitgliederversammlung einberufen werden. Auf dieser Versammlung


müssen mindestens drei Viertel aller ordentlichen Mitglieder vertreten sein. Ist die Versammlung


nicht beschlußfähig, so ist unter Hinweis auf diesen Umstand erneut einzuladen. Diese 


Versammlung ist dann in jedem Falle beschlußfähig.

(2)
 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das


gesamte Vermögen und Inventar nach Abzug aller Verbindlichkeiten an das Museum für 

Naturkunde der Stadt Magdeburg und ist unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke


zu verwenden.

In Kraft gesetzt auf der Gründungsversammlung in Magdeburg am 14.September 2002.
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